
Gegenstandes des Zivilrechts sowie durch die Verallge
meinerung der dafür geltenden Regelungsmethoden in 
einer stabilen, für einen längeren Zeitraum gedachten 
gesetzlichen Regelung wird die Wirksamkeit des sozia
listischen Rechts in seiner Gesamtheit erhöht. Bereits 
in der Diskussion über den Entwurf des ZGB hat dieses 
Moment eine wesentliche Rolle gespielt. Viele Bürger 
erklärten, daß sie anhand des Entwurfs zum ersten Mal 
Zweck und Funktion des Zivilrechts verstanden hätten 
und in die Lage versetzt worden seien, ihre Rechte und 
Pflichten auf dem Gebiet des Zivilrechts zu erken- 
nen./5/
Damit ist ein Grundproblem sozialistischer Rechtsge
staltung und Rechtsetzung aufgeworfen: Als Leitungs
instrument des sozialistischen Staates kann das sozia
listische Recht seine Wirkung nur dann voll entfalten, 
wenn es den Bürgern zugänglich ist, wenn es ihr Rechts
verständnis fördert, ihrer Rechtserziehung und der Ent
wicklung ihres Staats- und Rechtsbewußtseins dient. In 
dem Maße, wie die Bürger das sozialistische Recht als 
ihr eigenes erkennen, werden sie sich auch für seine 
Durchsetzung einsetzen, wird die Einhaltung der Rechts
vorschriften und der Gesetzlichkeit zur festen Gewohn
heit werden./6/
Das ZGB ist die grundlegende Kodifikation des Zivil
rechts der DDR. Ausgehend von der Verfassung als 
dem Grundgesetz unseres Staates, besteht die Aufgabe 
des ZGB darin, in dem von ihm erfaßten Bereich gesell
schaftlicher Beziehungen die verfassungsmäßig garan
tierten Grundrechte und Grundpflichten der Bürger 
weiter auszugestalten — eine Aufgabe, die für edle Ko
difikationen im Rahmen ihrer Regelungsbereiche gilt.

Der Gegenstand des Zivilgesetzbuchs

Das ZGB regelt die Rechtsstellung der Bürger und Be
triebe im Zivilrecht sowie die Grundsätze für ihr Zu
sammenwirken, das sozialistische Eigentum und das 
persönliche Eigentum, die vertraglichen Beziehungen 
zur Gestaltung des materiellen und kulturellen Lebens, 
die Nutzung von Grundstücken und Gebäuden zum 
Wohnen und zur Erholung; es enthält Bestimmungen 
über den Schutz des Lebens, der Gesundheit und des 
Eigentums vor Schadenszufügung sowie über das Erb
recht.
Inhalt des ZGB sind somit grundlegende Bestimmun
gen zur Gestaltung der Lebensverhältnisse der Bürger 
in der sozialistischen Gesellschaft.
Im Mittelpunkt des Gesetzes steht die Regelung der 
wechselseitigen Beziehungen, die von Bürgern zur Be
friedigung ihrer materiellen und kulturellen Bedürfnisse 
mit Betrieben und untereinander eingegangen werden. 
Diese entscheidende Aufgabe des Zivilrechts, die gesell
schaftlichen Beziehungen im Bereich der Versorgung 
der Bevölkerung mit materiellen und kulturellen Gü
tern und Leistungen, insbesondere mit Wohnraum, Kon
sumgütern und Dienstleistungen, mit hoher Wirksam
keit zu gestalten, macht die enge Beziehung zwischen 
der vom VIII. Parteitag der SED beschlossenen Haupt
aufgabe und dem ZGB deutlich./7/
Das Zivilrecht enthält die notwendigen Regeln für die 
Organisierung und Gestaltung der gesellschaftlichen Be
ziehungen im Bereich der individuellen Konsumtion. 
Uber die Rechtsformen des Zivilrechts, insbesondere
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durch Kaufverträge, Wohnungsmietverträge und Dienst
leistungsverträge, werden von den Bürgern zur Befrie
digung ihrer Bedürfnisse Leistungen in Anspruch genom
men und Güter erworben, erfolgt die Verteilung des 
Konsumtionsfonds auf der Grundlage und unter Aus
nutzung des sozialistischen Leistungs- und Verteilungs- 
prinzips. Die Bestimmungen des Zivilrechts dienen da
mit der Realisierung des Anteils der Bürger am wach
senden materiellen und kulturellen Lebensniveau ent
sprechend ihren Leistungen für die Gesellschaft.
Die Verteilung nach der Arbeitsleistung ist und bleibt 
das Hauptprinzip der Verteilung im Sozialismus. Da
durch wird die Steigerung der Arbeitsleistung stimu
liert, und für jeden Bürger wird der Zusammenhang 
zwischen der Erhöhung der Effektivität der Produktion 
und steigendem Lebensstandard deutlich. Auf der
13. Plenartagung des Zentralkomitees der SED wurde 
dieser grundlegende Zusammenhang wie folgt dargelegt: 
„Im Sinne der Hauptaufgabe gilt es, durch höhere Lei
stungen in der sozialistischen Produktion die Voraus
setzungen dafür zu schaffen, das materielle und kul
turelle Lebensniveau des Volkes zu sichern und Schritt 
für Schritt weiter zu verbessern. Darin besteht der 
grundlegende sozial-ökonomische Zusammenhang, der 
die Entwicklung unseres Lebens heute, morgen und in 
der weiteren Zukunft bestimmt.“/8/ Dies macht die 
grundsätzliche Bedeutung der rechtlichen Gestaltung der 
Versorgungsbeziehungen durch das ZGB deutlich. Es 
handelt sich hierbei um eine Aufgabenstellung von 
prinzipieller politischer und ökonomischer Bedeutung, 
die für die Auslegung und Anwendung aller Normen 
des ZGB bestimmend ist.
Weiter berücksichtigt das ZGB in seinen Regelungen, 
daß mit der weiteren Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft die Bedürfnisse der Bürger auch in zuneh
mendem Maße durch sozial bedingte Zuwendungen des 
Staates außerhalb des Leistungsprinzips und durch un
entgeltliche Leistungen, insbesondere durch die kollek
tive und individuelle Nutzung gesellschaftlicher Fonds, 
befriedigt werden.
Zusammenfassend ist festzustellen:
Der Hauptgegenstand des ZGB ist die Regelung der ge
sellschaftlichen Beziehungen im Bereich der Versorgung 
der Bevölkerung mit materiellen Gütern und Leistun
gen. Diese Beziehungen werden vor allem in Ware- 
Geld-Form zwischen den Bürgern und den entsprechen
den Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbetrie
ben abgeiwickelt. Sie dienen der Durchsetzung des so
zialistischen Leistungsprinzips.

Einige Probleme im Zusammenhang mit der 
Gegenstandsbestimmung des Zivilgesetzbuchs

1. In der Kurzbezeichnung wird das ZGB häufig als 
Recht der Bürgerbeziehungen charakterisiert. Dies ist 
richtig, wenn man darunter versteht, daß an den gesell
schaftlichen Beziehungen im Bereich der Versorgung der 
Bevölkerung mit materiellen Gütern und Leistungen 
stets ein Bürger beteiligt sein muß. Es ist jedoch falsch, 
wenn darunter in erster Linie und im Schwerpunkt Be
ziehungen lediglich zwischen Bürgern verstanden wer
den.
Hauptgegenstand des ZGB sind entsprechend den tat
sächlichen Lebensverhältnissen die Beziehungen zwi
schen Bürgern und Betrieben. Die Betriebe, insbeson
dere Handelsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe und Be
triebe der Gebäudewirtschaft, als Träger der Versor
gungsaufgaben sind die Hauptpartner der Bürger im 
Zivilrecht. Die Ausgestaltung der zivilrechtlichen
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